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1     nukleare deeskalation  Deutschland sollte seine  
Rolle innerhalb der NATO nutzen und für eine 
fortgesetzte Politik der nuklearen Zurückhaltung 
eintreten. Dies gilt für die direkte Reaktion auf 
atomare Drohgebärden wie auch mit Blick auf die 
generelle Rolle von Kernwaffen im Bündnis.  

2     kein weiteres nukleares aufrüsten   Deutsch -
land sollte an alle Kernwaffenstaaten appellieren,  
durch Einfrieren bestehender Arsenale ihren  
Verpflichtungen aus Artikel VI des Nichtverbrei-
tungsvertrags (NVV) nachzukommen. 

3     einstieg in multilateralisierung der abrüstung 
Eine multilaterale Abrüstungsinitiative könnte  
im Format der fünf ständigen Mitglieder des VN- 
Sicherheitsrats (P5-Prozess) eingebracht werden. 
Deutschland sollte sich dafür einsetzen, dass der 
Prozess beibehalten und intensiviert wird.

4     Verzicht auf ersteinsatz von atomwaffen 
Deutschland sollte erklären, sich an keinem Erst-
einsatz von Kernwaffen zu beteiligen und bei den 
Kernwaffenstaaten dafür werben, entsprechende 

„No First Use“-Erklärungen abzugeben.

5     ausstieg aus nuklearer teilhabe einleiten 
Deutschland sollte die Beendigung der nuklearen  
Teilhabe als Ziel erklären. Zusammen mit den an-
deren Stationierungsstaaten und weiteren NATO- 
Mitgliedern muss eruiert werden, wie nukleare 
Deeskalation sichergestellt und eine Denukleari-
sierung der Abschreckung erreicht werden kann. 

6     brücken bauen  Deutschland sollte das erste  
Treffen zum Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) als 
Beobachter unterstützen. Berlin muss die huma ni-
tären Folgen von Atomwaffen stärker in den Blick 
nehmen und „positive Verpflichtungen“ des AVV 
mit umsetzen, vor allem Unterstützungsleistungen 
für Opfer und Umweltsanierung, etwa durch einen 
gemeinsamen NVV-AVV-Fonds.

7     Perspektiven für eine kernwaffenfreie Zone in 
europa schaffen  Der AVV eröffnet die Möglich-
keit, dass sich auch europäische Staaten anschlie-
ßen und ein kernwaffenfreies Netzwerk bilden. 
Deutschland sollte die Entwicklung eines europä-
ischen Netzwerkes ausdrücklich unterstützen. 

8     negative sicherheitsgarantien  Deutschland 
sollte im Rahmen des NVV vorschlagen, dass die 
permanenten Mitglieder des VN-Sicherheitsrats 
(P5) zusätzliche negative Sicherheitsgarantien – 
Versprechen, Nichtkernwaffenstaaten gegenüber 
weder den Einsatz von Kernwaffen anzudrohen 
noch diese tatsächlich einzusetzen – an solche 
Staaten geben, die dem NVV angehören und einer 
kernwaffenfreien Zone oder dem AVV beigetreten 
sind.

9     in wissen um nuklearwaffen investieren  Bildung  
ist ein wesentliches Element für nachhaltigen 
Frieden. Deutschland sollte Ressourcen und Struk-
turen bereitstellen, um das Wissen um Nuklear-
waffen, ihre Abrüstung und Kontrolle in Gesell-
schaft und Politik zu stärken, zu erneuern und 
nachhaltig zu verankern.
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Die nukleare Ordnung steht vor großen Herausforderungen. Ein Rüstungs-

wettlauf zwischen mehreren Atomwaffenstaaten ist im Gange. Russland nutzt 

beim Angriff auf die Ukraine sein Kernwaffenpotenzial, um ein Eingreifen 

weiterer Staaten zu verhindern. Es ist nötiger denn je, die Gefahren einzu-

hegen, die von Kernwaffen ausgehen. Deutschland muss kurzfristige Maß-

nahmen zur Verhinderung von Kernwaffeneinsätzen ergreifen und langfristig  

förderliche Bedingungen für nukleare Abrüstung schaffen – mittelfristig  

impliziert dies den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe.

3.1  � Nukleare Rüstungsdynamiken und Eskalationsrisiken

d ie globale nukleare Ordnung befindet sich in einer äußerst kritischen Phase. Der 

illegale Angriff Russlands auf die Ukraine und russische nukleare Drohgebärden 

erhöhen massiv das Risiko einer nuklearen Eskalation → f. Weltweit wird nuklear auf-

gerüstet. Wir beobachten quantitative, qualitative und ideelle Aufwertungen von Nukle-

arwaffen in den Sicherheitsdoktrinen der Kernwaffenstaaten und ihrer Verbündeten.  

Als Begründung wird auf das gestiegene Rüstungsniveau potenzieller Gegner verwiesen, 

auf den veränderten geopolitischen Kontext mehrerer konkurrierender Mächte und  

damit einhergehende strategische Unsicherheit. 

Gerade in akuten Kriegssituationen muss sich die Staatengemeinschaft bemühen, einen 

Kernwaffeneinsatz zu verhindern. Anknüpfungspunkte bietet die Fokussierung auf  

die verheerenden humanitären Konsequenzen, die eine Koalition zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und gleichgesinnter Staaten 2010 angestoßen hat. Diese Debatte hat 

neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorgebracht und mehr Handlungsspielraum 

für zivilgesellschaftliches Engagement geschaffen. Bisheriger Höhepunkt dieser Ent-

wicklung war das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags (AVV) im Januar 2021.

In seiner Regierungserklärung vom 27. Februar 2022 beschrieb Olaf Scholz eindrücklich 

die veränderte globale Situation und leitete eine denkwürdige Wende in zentralen  

Bereichen deutscher Verteidigungspolitik ein (→ Scholz 2022). Doch klar ist: Es darf in 
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Deutschland kein vergleichbares Umdenken bei Kernwaffen geben. Ein Nuklearkrieg 

kann nicht gewonnen werden. In ihrem Koalitionsvertrag kündigte die neue Bundesre-

gierung eine „abrüstungspolitische Offensive“ an (→ SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 

FDP 2021). Daran gilt es auch im Sommer 2022 festzuhalten. Dieses Kapitel gibt zunächst  

einen knappen Überblick über aktuelle Trends in Rüstungskontrolle und Rüstungsex-

portkontrolle und diskutiert dann ausführlicher die Krise der nuklearen Ordnung. Das 

Kapitel schließt mit Initiativen, mit denen die Bundesregierung auch in der aktuellen 

Lage beitragen kann, einen Atomwaffeneinsatz zu verhindern und Abrüstung voran-

zubringen.

3.2  � Trends in der Rüstungskontrolle 

g lobale Rüstungsexporte sind dem Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI) zufolge im Zeitraum von 2017 bis 2021 auf hohem Niveau leicht rückläufig 

(→ Kuimova et al. 2022). Deutschland liegt mit 4,5 % hinter den USA, Russland, Frankreich 

und China weltweit auf Platz fünf der größten Exportländer. Im Vergleich zum Vorjahr 

ist der Genehmigungswert deutscher Rüstungsexporte gesunken. Aber der Anteil von 

Rüstungsexporten an Drittstaaten, die weder der EU noch der NATO angehören oder 

diesen gleichgestellt sind, ist nach wie vor hoch (2020: 50 %; → GKKE 2021). Besonders 

problematisch sind Exporte an Ägypten oder die Arabischen Emirate – Länder, die der 

Jemen-Kriegskoalition angehören und die in der Vergangenheit repressiv gegen die eigene 

Bevölkerung vorgegangen sind. Positiv ist, dass die Bundesregierung noch 2022 ein neues 

Rüstungsexportkontrollgesetz erarbeiten will. Ein solches Gesetz sollte unter anderem 

klare und überprüfbare Kriterien für Rüstungsexporte festschreiben, die Transparenz  

erhöhen und eine Verbandsklagemöglichkeit einführen. Rüstungsexporte an Staaten 

außerhalb von EU und NATO sollten zu begründungspflichtigen Ausnahmen werden. 

Der wiederholte Einsatz chemischer Waffen in Syrien, Großbritannien, Russland und 

Malaysia stellt das Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) vor große Heraus for de rungen. 

Die russische Regierung hat bislang nur wenig Bereitschaft gezeigt, die Nowitschok- 

Einsätze mittels der im Vertragsrahmen vorgesehenen Mechanismen aufzuklären. 

Auch bei der Aufarbeitung der Chemiewaffeneinsätze in Syrien ergibt sich ein ge mischtes 

Bild: Zwar hat das Investigation and Identification Team (IIT) der Organi sation für  

das Verbot chemischer Waffen (OVCW) im April 2021 seinen zweiten Bericht zu den 

Chemiewaffeneinsätzen in Syrien vorgelegt. Weil Syrien der Aufforderung, Unstimmig-

keiten und Lücken in den Deklarationen an die OVCW aufzuklären, nicht nach ge kom-

men ist, entzog die Vertragsstaatenkonferenz im April 2021 erstmals einem Mitglieds-

land einige seiner Rechte. Doch institutionelle Maßnahmen der OVCW stoßen an ihre 

Grenzen. Erfolgversprechender scheinen Mittel des humanitären Völkerrechts und der 

Menschenrechtspolitik, um die Norm gegen Chemiewaffen zu stärken – etwa im Rahmen 

des sogenannten Weltrechtsprinzips, das bei schweren Menschenrechtsverstößen und 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit greift – und somit auch zur Ahndung syrischer 

Chemiewaffeneinsätze genutzt werden könnte (→ Kelle 2021).

Weiterhin Rüstungs-

exporte an problema-

tische Drittstaaten
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3.3  �   Empirische Trends und Entwicklungen in der Nuklearpolitik

kernwaffenbestÄnde im historischen Verlauf 

n ach Jahrzehnten kontinuierlicher Reduktion deutet sich bei der Zahl an Kernwaf-

fen eine Trendwende an → 23 /95. Nachdem 1986 die Gesamtzahl mit etwa 76.000 

einen Höchststand erreichte, wurde insbesondere in den 1990er Jahren massiv abge-

rüstet. Dies setzte sich fort, teilweise durch vertragliche Regelungen (Strategic Arms 

Reduction Treaty (START), New START). Bis 2020 hatten die USA und Russland, weiter-

hin Besitzer der mit Abstand größten Arsenale, die Zahl aller Waffen um 76,2 % bzw. 

85,8 % gegenüber dem Niveau von 1986 reduziert. Großbritannien und Frankreich haben 

in der gleichen Zeit ihre Bestände etwa halbiert und verfügten 2020 über 195 bzw. 290 

Kernwaffen (Höhepunkte 500/1981, beziehungsweise 540/1991). Chinas Kernwaffenbe-

stand stagnierte die ersten 20 Jahre nach Ende des Kalten Krieges auf einem Niveau 

von 230.
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Quelle → 3 /10923 Atomwaffenbestände weltweit (Stand April 2022)
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Auch wenn in den USA und Russland die Gesamtzahl nicht zunimmt, stieg die Anzahl 

einsatzbereiter Kernwaffen 2021 erstmals wieder an. Dies setzte sich 2022 zunächst 

nicht fort. Großbritannien verkündete dagegen im März 2021 eine Umkehr der jahr-

zehntelangen Politik kontinuierlicher Reduktionen mit einer erhöhten Obergrenze von 

260 Waffen. Auch China hat seit etwa 2010 neue Atomwaffen produziert; zunächst 

langsamer (Arsenal von 290 im Jahr 2019), dann schneller (350 im Jahr 2022). Aktuelle 

Prognosen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums rechnen mit starken 

Steigerungen (700 im Jahr 2027, 1.000 im Jahr 2030), ähnliche Schätzungen in der  

Vergangenheit erwiesen sich aber oft als falsch → 24 /96. Auch baut China die benötigte 

Infrastruktur aus. Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea vergrößern ihre Arsenale 

kontinuierlich – Israel seit 1967, Indien und Pakistan seit 1998, Nordkorea seit 2006.

Stark verlangsamte 

Abrüstung

24 US-amerikanische Schätzungen des chinesischen Atomwaffenarsenals

Anzahl  
der nuklearen Sprengköpfe
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neue trÄgersysteme

Neben der Aufrüstung von Sprengköpfen trägt auch die zunehmende Ausschöpfung 

neuer Technologien zu einer verstärkten Rüstungsdynamik bei. Besonders im Bereich 

der sogenannten Hyperschallwaffen zeichnet sich ein Rüstungswettlauf ab. Mit massivem 

finanziellen Aufwand testen und entwickeln vor allem China, Russland und die USA 

Gleitflugkörper und Marschflugkörper, die ihren Flug in der Erdatmos phäre bei einer 

Geschwindigkeit von mehr als Mach 5 zurücklegen. Auch Nordkorea, Indien, Südkorea, 

Japan, Australien und Frankreich betreiben Hyperschallwaffenprogramme.

Die noch bestehende Rüstungskontrolle ist nicht geeignet, um diese Dynamik zu bremsen, 

denn viele der neuen und geplanten russischen und amerikanischen Waffensysteme fallen 

trotz strategischer Bedeutung nicht unter den New START-Vertrag. Mit dem Wegfall  

des Vertrags über nukleare Mittelstreckenraketen (INF-Vertrag), unter dem die USA und 

Russland auf landgestützte Mittelstreckenraketen verzichteten, ist zudem der Weg frei 

für die Stationierung künftiger bodengestützter Hyperschallgleiter mittlerer Reichweite 

in Europa.

Chinas Raketen- und Nuklearprogramme unterliegen gar keinen Rüstungskontrollbe-

schränkungen. Satellitenbilder deuten darauf hin, dass China bis zu 300 Abschussram-

pen für Interkontinentalraketen baut. Dies ist noch nicht bestätigt und muss nicht mit 

einer steigenden Zahl entsprechender Raketen einhergehen. China hat in den vergan-

genen Jahren auch neue nuklearfähige Raketen mittlerer und interkontinentaler Reich-

weite in Dienst gestellt, um sich gegenüber den USA und in der Region zu behaupten.

regionale Proliferations- und eskalationsrisiken 

Jenseits der Konflikte zwischen nuklearen Großmächten bleiben regionale Proliferations-

risiken weiter eine große Herausforderung. 13 Staaten verfügen derzeit mit Beständen 

von hochangereichertem Uran oder Plutonium beziehungsweise mit Anreicherungs- 

oder Wiederaufbereitungsanlagen über technische Voraussetzungen für den Bau von 

Kernwaffen; 33 Staaten haben zivile Atomprogramme. Akute Proliferations- und Eska-

lationsrisiken bestehen in Europa → 3 /93–94, im Nahen und Mittleren Osten und in 

Ostasien.

Die Verhandlungen um eine Rückkehr des Irans zur Nuklearvereinbarung (Joint Com-

prehensive Plan of Action, JCPOA) gestalten sich schwierig. Das Land hat sein Pro-

gramm als Reaktion auf die US-Sanktionen weiter vorangetrieben und erstmalig hoch-

angereichertes Uran hergestellt. Es wird auch in einer Neuauflage des JCPOA schwierig 

werden, erzielte technologische Fortschritte rückgängig zu machen. Zudem hat Russland 

seit seinem Einmarsch in die Ukraine seine zuvor konstruktive Haltung in den JCPOA- 

Gesprächen aufgegeben und deren Fortgang verzögert. Europa und Deutschland müssen 

daher jede Chance zur Rettung des JCPOA nutzen, aber auch einen Plan B entwickeln. 

Mehrere Staaten  

entwickeln Hyper-

schallwaffen 

Nuklearvereinbarung 

mit dem Iran in Gefahr

Prognose 
2019–2029

Prognose 
2021–2030
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Sollten die Gespräche scheitern, muss auch ohne formales Abkommen eine Mischung 

aus Druck und Angeboten genutzt werden, um zwei „worst cases“ zu vermeiden: eine 

atomare Bewaffnung Irans, die neue Proliferationsrisiken in Saudi Arabien, Ägypten 

oder der Türkei nach sich ziehen würde; oder eine militärische Eskalation des Konflikts 

mit unwägbaren Folgen für die Stabilität der Region. 

Auch zur Lösung der Proliferationskrise in Ostasien braucht es neue Impulse. Trumps 

Gipfelpolitik ist ebenso gescheitert wie eine umfassende Sanktionierung Nordkoreas. 

Damit rückt eine Denuklearisierung in weite Ferne. Der militärische Fokus Nordkoreas 

hat sich weitgehend auf Raketentests verlagert, insbesondere für Lang strecken und  

die Überwindung von Raketenabwehr. Nach Angaben der Internationalen Atom energie-

Organisation (IAEO) hat Nordkorea im Sommer 2021 seinen zuvor für die Plutonium-

produktion genutzten Reaktor wieder in Betrieb genommen. Damit könnte das Land 

mehr Spaltmaterial produzieren. In Südkorea wiederum hat der russische Angriff auf 

die Ukraine Forderungen nach einer eigenen nuklearen Bewaffnung – zur Abschre-

ckung des Nordens – neuen Auftrieb gegeben.

erosion der internationalen kontrolle

Zur Einhegung von Proliferations- und Eskalationsrisiken sind Rüstungskontrollver-

träge und Verifikationsinstrumente gerade in Konfliktzeiten besonders wichtig. Jedoch 

führten die Handlungen beteiligter Staaten in den vergangenen Jahren zu einer fort-

schreitenden Erosion bilateraler und multilateraler Abkommen.

Der NVV ist als größtes multilaterales Abkommen für Rüstungskontrolle und Abrüstung 

und zentraler Pfeiler der nuklearen Ordnung unter Druck geraten. Nicht nur wurden 

Abrüstungsbeschlüsse vergangener Überprüfungskonferenzen kaum umgesetzt, mit 

den Erweiterungs- und Modernisierungsprogrammen der Kernwaffenstaaten sind sogar 

Rückschritte zu verzeichnen. 

Noch schlechter steht es um die bilateralen Verträge. Der Rückzug der USA begann  

damit, dass Präsident Bush 2002 den Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen 

Raketenabwehrsystemen aufkündigte, und gipfelte unter Trump im Austritt aus dem 

INF-Vertrag und dem Vertrag über den Offenen Himmel. Auch unter Biden scheint eine 

Reparatur kaum möglich. Das liegt nicht nur an prozeduralen Hürden und Lagerkämpfen 

im amerikanischen politischen System, sondern auch an der bereits vor dem Ukraine- 

Krieg zu beobachtenden stetigen Verschlechterung der Beziehungen zu Russland und 

gegenseitigen Vorwürfen der Vertragsverletzung.

Während Russland die US-Raketenabwehrsysteme in Europa kritisiert, verletzte es selbst 

den INF-Vertrag durch die Entwicklung und Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. 

Die Nichtratifizierung des angepassten Vertrages über konventionelle Streitkräfte in 

Europa (KSE-Vertrag) durch die USA quittierte es ab 2007 mit dem sukzessiven Austritt 

Kaum noch bilaterale 

Verträge zwischen den 

USA und Russland
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aus dem gesamten KSE-Regime über konventionelle Rüstungs beschränkungen. Ver-

schärft wurde der Vertrauensverlust durch Russlands Verletzungen des CWÜ und  

des Wiener Dokuments.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Aussichten auf Fortschritte 

in der bilateralen Rüstungskontrolle weiter verschlechtert. Zwar verlängerten Russland 

und die USA 2021 das einzig verbliebene Abkommen New START über die Begrenzung 

strategischer Arsenale. Der ebenfalls von Biden initiierte Dialog mit Russland über 

strategische Stabilität wurde jedoch vorerst auf Eis gelegt.

Gerade jetzt, in Zeiten erhöhter Risiken eines nuklearen Konfliktes, zeigt sich, wie sehr 

die stabilisierende und vertrauensbildende Kraft der aufgekündigten Verträge fehlt. Die 

noch bestehenden Verbindungen zwischen den Streitkräften erweisen sich als wichtige 

Absicherung, um Missverständnisse zu vermeiden. Jedoch gibt es derzeit keinen institu-

tionellen Mechanismus, die nukleare Eskalationsschraube und Aufrüstung herunterzu-

fahren. Auch für den Aufstieg der Atommacht China und den Ruf nach einer Multilate-

ralisierung fehlen rüstungskontroll- und abrüstungspolitische Antworten.

abrüstungsinitiatiVen

Noch im Januar bekräftigten die fünf Atommächte, dass ein Nuklearkrieg nicht zu  

gewinnen ist und daher nicht geführt werden darf. Die Konflikte zwischen den Atom-

mächten führen aber auch dazu, dass sich neue Abrüstungsinitiativen überwiegend mit 

Risikominimierung und technischen Maßnahmen zur Abrüstungsverifikation befassen 

und rechtlich unverbindlich bleiben. 

Die Stockholm Initiative, ein 2019 ins Leben gerufener Zusammenschluss von 16 Nicht-

atomwaffenstaaten, hat zur Überbrückung der Spannungen im NVV eine frühere Liste 

mit praktischen Abrüstungsschritten wieder aufgegriffen und ein Risikominimierungs-

paket entwickelt. Ein weiteres positives Signal war die zweite Konferenz zur Schaffung 

einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen Osten im Dezember 2021. Der 

Prozess wird jedoch weiterhin von Israel und den USA boykottiert.

Der einzige rechtlich verbindliche und multilaterale Reformversuch ist der AVV, der am 

22. Januar 2021 in Kraft trat → 25 /100. Der Vertrag verbietet Atomwaffen und alle damit 

verbundenen Aktivitäten und geht somit über den NVV hinaus. Der AVV nimmt zudem 

erstmals Verpflichtungen zur Unterstützung der Opfer von Atomwaffeneinsätzen und 

-tests sowie zur Umweltsanierung auf. 

Deutschland war dem Verhandlungsprozess zum AVV aus allianzpolitischen Gründen 

ferngeblieben. Begrüßenswert ist, dass die Bundesregierung angekündigt hat, als Beob-

achterin an der ersten Vertragsstaatenkonferenz des AVV teilnehmen zu wollen.
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Befürchtungen, dass der AVV eine Konkurrenz für den NVV darstellen oder diesem gar 

schaden könnte, werden zunehmend entkräftet. So hält der wissenschaftliche Dienst 

des Bundestages in einem Gutachten vom Januar 2021 fest, dass der AVV die bereits im 

NVV enthaltene Abrüstungsverpflichtung rechtlich fortschreibt (Wissenschaftlicher 

Dienst des Bundestages 2021). 

nukleares eskalationsrisiko im ukrainekrieg

Der Ukrainekrieg → f demonstriert die mit Kernwaffen verbundenen Eskalationsrisiken. 

Die Invasion Russlands (wie auch bereits die Annexion der Krim 2014) stellt einen offen-

kundigen Bruch des Budapester Memorandums dar. Dieses völkerrechtlich verbind -

liche Dokument regelte die Rückgabe von sowjetischen nuklearen Sprengköpfen und 

Interkontinentalraketen durch die Ukraine an Russland. Das Memorandum sicherte 

der Ukraine im Gegenzug für die Rückgabe und den Beitritt zum NVV wirtschaftliche 

und territoriale Integrität zu. 

25 Mitgliedschaft im Atomwaffenverbotsvertrag (Stand April 2022) Quelle → 3 /109

Signatarstaaten
Mitgliedsstaaten

Staaten, die eine Teilnahme als Beobachter 
beim 1. Staatstreffen (Juni) angekündigt haben
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Zudem setzte Russlands Präsident Putin von Anfang an das Kernwaffenarsenal als Druck- 

und Drohmittel ein. So erinnerte er die Welt zu Beginn des Einmarsches in die Ukraine 

daran, dass sein Land einer der mächtigsten Kernwaffenstaaten sei und drohte indirekt 

damit, eine Einmischung durch Dritte mit Atomwaffen zu vergelten (→ Redaktionsnetz-

werk Deutschland 2022). Wenige Tage später ordnete Putin eine Erhöhung der Alarm-

bereitschaft russischer Nuklearstreitkräfte an. 

Putin setzt die Drohung mit Kernwaffen ein, um Nothilfe in einem Angriffskrieg ab-

zuschrecken und einen nuklearwaffenfreien Staat ungehindert zu überfallen. Damit 

pervertiert er jede defensive Abschreckungslogik: Statt dem Frieden zu dienen, wie  

es die Abschreckungstheorie vorsieht, dienen Kernwaffen dem Krieg. 

Gleichzeitig steigt kontinuierlich das Risiko einer – beabsichtigten oder unbeabsichtig-

ten – nuklearen Eskalation. Nicht nur die Drohungen Russlands, auch die Reaktionen 

der USA und der NATO könnten missverstanden werden. Eine unbeabsichtigte nukleare 

Eskalation wie nukleare Unfälle oder unbefugte Nutzung sind nicht auszuschließen. 

Russland könnte substrategische Kernwaffen in regionalen Kampfschauplätzen einset-

zen, um konventionelle Übermacht zu gewinnen. Das Referendum in Belarus kurz nach 

Beginn des Krieges, mit dem eine dortige Stationierung russischer Nuklearwaffen er-

möglicht wurde, deutet darauf hin, dass Moskau für ein solches Szenario Vorsorge treffen 

will. Griffe der Krieg in der Ukraine auf NATO-Staaten über, würde der Bündnisfall aus-

gelöst. Damit drohte womöglich ein Dritter Weltkrieg, in dem Kernwaffen schnell zum 

Einsatz kommen könnten. NATO-Einrichtungen in Deutschland und hier stationierte 

US-Kernwaffen könnten bereits in einer frühen nuklearen Eskalationsphase mögliche 

Ziele sein.

Bisher ist es gelungen, die mit der entgrenzten Abschreckung verbundenen Risiken  

einzudämmen. Bis April 2022 haben sich die USA und die NATO nicht auf das Spiel  

mit dem nuklearen Feuer eingelassen, sondern konsequent eine Beibehaltung vorher 

verkündeter Strategien bekräftigt und damit der Eskalationsspirale Einhalt gewährt.

Das nukleare  

Eskalationsrisiko 

steigt weiter an
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3.4  � Auch in Kriegszeiten: Deutsche Optionen zur Beendigung  
des nuklearen Rüstungswettlaufs

e in neuer nuklearer Rüstungswettlauf ist in vollem Gange. Die nukleare Abschre-

ckung hat durch den Ukraine-Krieg und Putins Drohungen eine neue gefährliche 

Ausweitung erfahren. Welche Optionen ergeben sich für Deutschland, um neue Impulse 

für Deeskalation und Abrüstung zu setzen? Unmittelbar braucht es Maßnahmen, die 

den Einsatz von Kernwaffen verhindern und nukleare Eskalationsrisiken eindämmen. 

Dazu kann – mittelfristig – der Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe beitragen. Dauer-

hafte Erfolge kann Deutschland vorbereiten, indem es förderliche Bedingungen für 

nukleare Abrüstung schafft. Anknüpfungspunkte hierfür bieten sich aus der Geschichte 

→ 26 /102 und der gewachsenen Rolle Deutschlands.

26 Ende des Rüstungswettlaufs in den 1980er Jahren 

Am Anfang der Periode erfolgreicher Rüstungskontrolle 

gegen Ende des Kalten Krieges stand ein gewachsenes 

Bewusstsein der verheerenden Folgen eines atomaren 

Schlagabtauschs zwischen Ost und West. Die Angst vor 

dem Atomkrieg brachte Millionen von Menschen in den 

frühen 1980er Jahren dazu, gegen atomare Rüstung zu 

demonstrieren. Ausgehend vom Doppelbeschluss, mit 

dem die NATO auf die Stationierung neuer sowjetischer 

Mittelstreckenraketen reagierte, wurde Atomrüstung 

insgesamt zu einem zentralen Thema gesellschaftlicher 

Auseinandersetzung in vielen Staaten. Ein Element waren  

dabei neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die  

globalen Folgen eines Atomkrieges durch Abkühlung der 

Erdatmosphäre, den sogenannten „nuklearen Winter“.
 

Die Antwort des US-amerikanischen Präsidenten Ronald 

Reagan war zunächst der Plan, einen umfassenden  

Raketenabwehrschirm aufzubauen, um Atomwaffen  

„unnütz und überflüssig“ (Reagan 1983) zu machen.  

Die Sowjetunion sah in der Ankündigung der „Strategic 

Defense Initiative“ allerdings den Versuch der USA,  

atomare Überlegenheit zu erlangen und reagierte mit 

dem Abbruch aller laufenden Rüstungskontrollgespräche.

Die sowjetische Position änderte sich radikal mit dem 

Amtsantritt Michail Gorbatschows als Generalsekretär 

der KPdSU im März 1985. Um seine Reformvorhaben 

umsetzen zu können, sah Gorbatschow die Notwendig-

keit, die horrenden Rüstungsausgaben zu mindern.  

Rüstungskontrollgespräche mit den USA wurden wieder 

aufgenommen. 

Zwei Gipfeltreffen zwischen Reagan und Gorbatschow 

in Genf im November 1985 und in Reykjavik im Oktober 

1986 brachten zwar zunächst keine konkreten Abrüs-

tungsschritte. Trotz heftiger Kontroversen einigten sich 

die Kontrahenten in Genf aber auf die Halbierung der 

Nuklearwaffen und hielten fest, dass „ein Nuklearkrieg 

nicht gewonnen werden kann und nie ausgefochten 

werden darf“ (Reagan/Gorbatschow 1985). In Reykjavik  

standen beide Präsidenten kurz davor, sich auf voll-

ständige nukleare Abrüstung zu einigen, was aber an 

der Uneinigkeit über die Raketenabwehr scheiterte.

Beide Treffen schufen die Grundlage für erfolgreiche 

Verhandlungen zur Abschaffung der stationierten Mittel-

streckenraketen (INF-Vertrag von 1987) und über stra-

tegische Nuklearwaffen, konventionelle Rüstung in Eu-

ropa sowie die Eliminierung von Chemiewaffen. Parallel 

wurden auf beiden Seiten die Militärausgaben gesenkt 

und einsei tige Schritte, wie der Abzug aller landgestütz-

ten US-ame  rikanischen Nuklearwaffen aus Europa,  

vorgenommen.
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einsatZ Von kernwaffen Verhindern

Die Erfahrungen aus Hiroshima und Nagasaki sowie Ergebnisse vieler wissenschaftlicher 

Studien der vergangenen 75 Jahre zeigen: Ein Einsatz von Kernwaffen hat katastrophale 

humanitäre Auswirkungen (z. B. → Toon et al. 2019). Es ist daher wichtig, gerade auch 

in Zeiten eklatanter Spannungen zwischen den Großmächten und auch bei laufenden 

Konflikten, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Eskalationsgefahr einzuhegen.

Rüstungskontrollverhandlungen zwischen den USA und Russland liegen derzeit auf 

Eis, davon ist voraussichtlich auch die Nachfolge des New START-Vertrages betroffen. 

Verhandlungspausen, auch längere, sind auch bei früheren Rüstungskontrollverträgen 

entstanden (z. B. SALT II, INF). Deutsche und europäische Außenpolitik hat ein grund-

sätzliches Interesse an der Begrenzung strategischer Waffen, daher sollte die Bundes-

regierung darauf hinwirken, entsprechende Bestrebungen langfristig wieder aufzuneh-

men – sowohl mit den Verbündeten USA als auch gegenüber Russland. 

Parallel dazu sollten angesichts der aktuellen multipolaren Mächtekonstellation weitere 

Kernwaffenbesitzer in Rüstungskontrollprozesse einbezogen werden – China, Frankreich 

und Großbritannien sind ebenfalls Teil des aktuellen Rüstungswettlaufs. Auch wenn in 

der derzeitigen Situation unklar ist, inwiefern Russland Teil des P5-Prozesses bleiben 

wird, sollte das Format fortgesetzt werden. Gerade in Krisenzeiten kann dies ein geeig-

netes Forum dafür sein, Misstrauen und Fehlwahrnehmungen über die Nuklearstrate-

gien auszuräumen, Transparenz nach außen zu schaffen und gemeinsames Vorgehen 

zu koordinieren (→ Hoell/Persbo 2020). 

Angesichts der Eskalation im Ukraine-Krieg wurden wiederholt Forderungen nach einer 

Aufwertung nuklearer Abschreckung laut, etwa durch Stationierung von Kurz- und 

Mittelstreckenraketen an der NATO-Ostflanke oder in Form eines europäischen Schutz-

schirms getragen durch französische Kernwaffen. Eine nukleare Aufrüstung in Europa 

würde jedoch letztlich die Konfrontation verstärken. Tatsächlich zeigt der Ukraine-Krieg 

die Eskalationsgefahr, die mit Atomwaffen verbunden ist. Er verdeutlicht die nicht- 

intendierten Konsequenzen nuklearer Abschreckung und die Grenzen nuklear abgesi-

cherter „strategischer Stabilität“. So bringt der Kriegsverlauf die Gefahr eines möglichen 

Kontrollverlusts in der Strategie der Abschreckung erneut ins allgemeine Bewusstsein.

Zentral bleibt, dass sich die Nuklearwaffenstaaten auf abrüstungspolitische Ziele einigen, 

um ihre Verpflichtung zu Abrüstungsverhandlungen nach Artikel VI des NVV zu erfüllen. 

Reduktionsschritte müssen dabei nicht gleich für alle Staaten und Typen vereinbart 

werden, sondern könnten gestuft erfolgen. Um Aufrüstung und Eskalation zu vermeiden, 

ist in der aktuellen Situation auch ein „Freeze“ ein wichtiger erster Schritt. Dieses „Ein-

frieren“ der derzeitigen Bestände ließe sich auf alle neun Kernwaffenbesitzer ausdehnen. 

Insbesondere Indien und Pakistan begründen wachsende Arsenale mit regionalen Be-

drohungen. Der Ukrainekrieg darf nicht Anlass für weitere nukleare Aufrüstung sein. 

Statt weiterer  

nuklearer Aufrüstung: 

Deeskalations-

maßnahmen, gerade 

auch wegen des  

Ukraine-Krieges
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In ihrer Militärdoktrin hält sich die NATO einen nuklearen Ersteinsatz offen, also eine 

Atomwaffennutzung als Antwort auf einen konventionellen Konflikt. Auf Bemühungen 

der US-Präsidenten Obama und Biden, Kernwaffen künftig nur eine einzige Aufgabe 

(Sole Purpose) zuzuschreiben, nämlich die der defensiven Abschreckung eines Nuklear-

angriffs, reagierten NATO-Alliierte, einschließlich Deutschlands, zurückhaltend bis  

ablehnend. Eine Vereinbarung, in der sich Kernwaffenstaaten zusichern, ihre Waffen 

nicht als erste einzusetzen, wirkt deeskalierend (No First Use). Die NATO sollte klar 

Position für eine öffentliche Ächtung des Ersteinsatzes beziehen, unterstützt durch  

die deutsche Politik. Innerhalb der nuklearen Teilhabe sollte Deutschland klarmachen, 

dass sich deutsche Pilot:innen an keinem Ersteinsatz beteiligen.

Auch wenn es aktuell schwierig scheint – das maßgebliche Ziel der NATO ist die Friedens-

sicherung. Dazu gehört auch, dass die Verbündeten Wege finden, einer kontinuierlichen 

Aufrüstungsspirale zu entkommen. Dazu bedarf es einer entsprechenden Debatte über 

Allianzmaßnahmen zu Abrüstung, Rüstungskontrolle und Deeskalation. Drei der fünf 

Kernwaffenstaaten sind NATO-Mitglieder, damit kommt der NATO eine besondere  

Bedeutung bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus Artikel VI des NVV zu.

ausstieg aus nuklearer teilhabe einleiten

Ein Element der NATO-Nuklearstrategie ist für Deutschland zentral: die nukleare Teil-

habe. In ihrer politischen Komponente werden Staaten Mitspracherechte bei der Erar-

beitung und Implementierung der Nuklearstrategie des Bündnisses zugesichert, etwa 

in der nuklearen Planungsgruppe der NATO. Die technische Komponente umfasst die 

Stationierung US-amerikanischer Kernwaffen auf dem Boden von Deutschland, Belgien, 

den Niederlanden, Italien und der Türkei sowie die Bereitstellung nationaler Kampflug-

zeuge und Pilot:innen. 

Kein anderer Staat neben den USA stationiert derzeit Kernwaffen außerhalb seines Ho-

heitsgebietes. Ob sich dies im Kontext des Ukraine-Krieges ändert, bleibt abzuwarten –  

mit einer Verfassungsänderung hat Belarus zumindest den Weg für die Stationierung 

russischer Atomwaffen freigemacht. Das Nukleardispositiv Russlands würde noch näher  

an NATO- und EU-Grenzen heranrücken. Dieser Entwicklung muss entgegengewirkt 

werden. 

Deutschland sollte innerhalb der NATO für eine Limitierung der Abschreckungspolitik 

eintreten und den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe einleiten. Der Abzug der US-Waffen  

auf europäischem Boden würde dem erklärten Verzicht auf Ersteinsatz Rechnung tragen 

und könnte mit einem russischen Verzicht auf Stationierung in Belarus verknüpft werden. 

Er würde somit wesentlich Gefahren minimieren, ohne das bestehende Abschreckungs-

dispositiv der USA, Frankreichs und Großbritanniens zu beeinträchtigen.
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Die Waffen der nuklearen Teilhabe haben keinen militärischen Nutzen – dieser wäre 

aber Voraussetzung für eine erfolgreiche Abschreckungswirkung. So bezeichneten Ex-

perten 2011 einen erfolgreichen Atomwaffeneinsatz als Mission „sieben aufeinander-

folgender Wunder“, beginnend mit dem Überstehen eines ersten Angriffs, einer funktio-

nierenden Kommandokette, dem Lufttransport zum Ziel inklusive Betankung und 

Überwindung gegnerischer Luftabwehr sowie Abwurf und Funktion der Waffe im Ziel 

(→ Kamp/Remkes 2011). Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags bestätigte 2020, 

dass der „Einsatz von taktischen nuklearen Freifall-Waffen zwangsweise mit erheblichen 

Unwägbarkeiten behaftet“ ist (→ Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages 2020).

Unabhängig vom militärischen Nutzen ist klar: Flugzeuge und Kernwaffen bieten letzt-

endlich keinen Schutz vor eintreffenden Bomben. Darüber hinaus ist ein atomar bewaff-

neter Stützpunkt auch mit großer Wahrscheinlichkeit ein Angriffsziel. Etwaige Flug-

bewegungen von diesem Stützpunkt, auch zu konventionellen Einsätzen, bergen in 

Krisensituationen immer die Gefahr von Missverständnissen. Das entsprechende nuk-

leare Eskalationspotenzial kann am besten durch einen baldigen Abzug der taktischen 

Kernwaffen aus Europa vermieden werden.

Neben der deeskalierenden Wirkung hätte ein Ende der Teilhabe auch materielle Effekte 

auf die konventionellen Streitkräfte. Zunächst werden Kosten für militärische Übungen 

und Systeme gespart, die wohl nie zum Einsatz kommen. Flugzeuge, die Deutschland als 

Trägersysteme für die Teilhabe kauft, werden nicht obsolet, sondern können für andere 

Zwecke eingesetzt werden. 

Zentral ist, dass mit dem Ausstieg aus der technischen Komponente der nuklearen Teil-

habe nicht verbunden ist, auch die politische nukleare Abschreckung einzustellen. 

Deutschland würde seine Mitsprache an der Nuklearstrategie der NATO damit nicht ver-

lieren. Die deutsche Mitwirkung an der Nuklearpolitik der NATO ist eine Möglichkeit, 

um sich für nukleare Deeskalation und eine sukzessive Denuklearisierung der Abschre-

ckung einzusetzen. In der Nuklearen Planungsgruppe sind bis auf Frankreich alle  

Mitgliedsstaaten vertreten. Dies gilt auch für Kanada und Griechenland, die in der Ver-

gangenheit aus der technischen Komponente ausgestiegen sind. 

Einen Abzug der Waffen sollte die NATO gemeinsam beschließen. Die Bundesregierung 

könnte auf diesen Schritt hinarbeiten. Der Abzug bietet Anknüpfungspunkte für eine 

gesamteuropäische Einigung. Dazu gehört beispielsweise ein erneuter Verzicht von 

Belarus auf eine nukleare Stationierung. Der Abzug würde auch den NVV stärken, im 

Rahmen dessen die Teilhabe regelmäßig kritisiert wird. Weniger stationierte Kernwaffen 

können darüber hinaus grundsätzlich die Gefahr eines gewollten wie ungewollten 

Kernwaffeneinsatzes verringern.

Nukleare Teilhabe ist 

militärisch fragwürdig 

und risikobehaftet
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konkrete bedingungen für nachhaltige abrüstung schaffen

Gerade unter den gegenwärtigen Umständen einer globalen sicherheitspolitischen Zeiten-

wende sollte Deutschland sich auf globaler Ebene dafür einsetzen, bestehende multila-

terale Instrumente und Vertragsregime zu stärken. Um konkrete Bedingungen für nach-

haltige Abrüstung zu schaffen, ist dabei mehr denn je Vermittlung(sgeschick) gefragt. 

Konkret sollte die Bundesregierung das erste Staatentreffen des AVV aktiv unterstützen 

und dazu beitragen, das immer noch existierende Narrativ der Unvereinbarkeit von 

AVV und NVV weiter zu entkräften. Deutschland kann aufgrund seiner speziellen Posi-

tion und der Anschlussfähigkeit an die jeweiligen Lager in der Abrüstungsdebatte dazu 

beitragen, innerhalb der NATO eine Aussprache anzuregen, die bewirkt, dass die Unter-

stützung der Ziele des AVV nicht gleichgesetzt wird mit einer Infragestellung der Bünd-

nissolidarität. Innerhalb der EU scheint eine solche Aussprache nicht minder geboten: 

Um das stagnierende Nichtverbreitungsregime zu stärken, ist eine Verständigung über 

divergierende Positionen in der nuklearen Abrüstung unerlässlich. Unterstützung für 

diese Politik kommt von der kommunalen Ebene: Viele Städte und Gemeinden, aber 

auch einige Bundesländer und Stadtstaaten unterstützen offiziell den AVV → 27 /106. 

 

Auch im Rahmen des NVV kann Deutschland seine Rolle als Brückenbauer stärken, 

beispielsweise im Rahmen der Stockholm Initiative oder der Non-Proliferation and  

Disarmament Initiative (NPDI) – die unter anderem mit dem Ziel gegründet wurden, 

zwischen konträren Positionen in der nuklearen Abrüstung zu vermitteln.  

27 Städte, Gemeinden und Bundesländer,  
die den Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen 

Quelle → 3 /109

Städte und Gemeinden

Bundesländer, Stadtstaaten
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Die Bundesregierung sollte unmissverständlich festhalten, dass der Fortbestand des 

NVV darauf angewiesen ist, dass die Vertragsmitglieder die darin enthaltenen Ver-

pflichtungen umsetzen, auch mit Blick auf bereits vereinbarte Abrüstungsschritte. 

Gleichzeitig bieten diese Initiativen eine Gelegenheit, sich über Schwächen des AVV und 

des NVV auseinanderzusetzen und gemeinsame Lösungen dafür zu diskutieren. Deutsch-

land muss die humanitären Folgen von Atomwaffen stärker in den Blick nehmen und 

sollte die im AVV enthaltenen „positiven Verpflichtungen“ auch als Nichtmitglied um-

setzen, Unterstützungsleistungen für Opfer von Atomtests oder für Umweltsanierungs-

maßnahmen vorzusehen. Dazu könnte ein multilateraler Kooperationsfonds im VN- 

Rahmen eingerichtet werden, an dem sich auch Nicht-AVV-Mitglieder beteiligen würden.

Negative Sicherheitsgarantien können dazu beitragen, die beiden Regime gegenseitig zu 

stärken und besser zu koppeln: Die Nuklearmächte sollten einen Einsatz von Nuklear-

waffen sowie eine Drohung damit gegen Staaten, die sowohl dem NVV als auch dem 

AVV oder einer Kernwaffenfreien Zone angehören, kategorisch ausschließen. Eine Doppel  -

mitgliedschaft ist immer auch eine Doppelabsicherung der Nichtverbreitung unter Auf-

sicht der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und sollte belohnt werden. 

Zwar ist unwahrscheinlich, dass Russland sich an dieser Initiative beteiligt. Dies ent-

bindet jedoch die anderen NVV-Kernwaffenstaaten nicht von ihrer Verantwortung, die 

Optionen des Kernwaffeneinsatzes weltweit einzuschränken. Es handelt sich um eine 

konkrete Umsetzung der Doktrin des Ersteinsatzverzichtes, der sich Deutschland mit 

seinen Bündnispartnern verschreiben sollte. China, das diese Politik bereits praktiziert, 

dürfte eine Beteiligung an negativen Sicherheitsgarantien keine Probleme bereiten. 

Zusätzlich zu nationalen und internationalen Bemühungen um Deeskalation sollte sich 

die Bundesregierung in der EU für nukleare Abrüstung einsetzen. Die EU sollte ihr Bekennt-

nis zu einer kernwaffenfreien Welt erneuern und über mögliche Schritte diskutieren – 

und damit den Beschlüssen des EU-Parlaments folgen, die Abrüstung befürworten. 

Zusammen mit der EU sollte sich Deutschland dafür einsetzen, dass Bildungsangebote 

zum Thema Nuklearwaffen, ihrer Kontrolle und Abrüstung ausgeweitet werden. Nach 

Ende des Kalten Krieges ist das Wissen, das in Gesellschaft und Politik, bei Journalist:in - 

nen, Entscheidungsträger:innen und in der breiten Bevölkerung vorhanden war, deut-

lich zurückgegangen. Fragen, die während des russischen Angriffs auf die Ukraine in den 

Medien aufkamen, belegen dies. Das Nonproliferation and Disarmament Consortium 

der EU leistet hier schon wichtige Beiträge, die aber zu erweitern sind.

Europäische Staaten könnten darüber hinaus das Konzept einer regionalen Kernwaffen-

freien Zone wiederbeleben. Eine solche Zone muss keinesfalls von Anfang an alle  

Mitgliedsstaaten umfassen, gibt aber ein langfristiges Ziel vor. Der AVV eröffnet die Mög-

lichkeit, dass sich auch europäische Staaten anschließen und ein kernwaffenfreies 

Netzwerk bilden. Ähnlich der Eurozone, die auch zunächst nur einen kleinen Teil der 
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EU-Mitgliedsstaaten umfasst, könnte eine Gruppe von einigen Staaten erste Bereiche 

der EU als kernwaffenfrei deklarieren. In Verbindung mit negativen Sicherheitsgarantien 

für diese Staaten würde diese Zone auch die Risiken eines Nuklearangriffs auf angren-

zende Regionen reduzieren. Nach und nach könnten weitere Staaten dazu kommen.

schlussfolgerungen 

2022 bringt unerwartet neue Dynamiken in den Bereich nuklearer Rüstung. Der Ukraine- 

Krieg führt zu einer massiven Steigerung des nuklearen Eskalationsrisikos. Und das zu einer 

Zeit, in der der Zustand der nuklearen Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur ohne-

hin kritisch ist. Kernwaffen haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Bedeutung 

gewonnen. Rüstungskontrollmechanismen wurden aufgegeben.

Gerade auch in dieser Zeit brauchen internationale Bemühungen um nukleare Deeskalation,  

Abrüstung und Rüstungskontrolle dringend neue Impulse. Die Bundesregierung sollte Maß -

nahmen in drei Bereichen ergreifen. Kurzfristig gilt es, nukleare Eskalation zu vermeiden. 

Dazu kann ein öffentlicher Verzicht der NATO auf einen Ersteinsatz dienen. Nukleare Auf-

rüstung muss vermieden werden, Kernwaffenbestände sollten auf aktuellem Niveau ein-

gefroren werden. Auch wenn es zukünftig Schwierigkeiten gäbe, sollte das P5-Format als 

Gesprächskreis offenbleiben. Deutschland kann in all diesen Aspekten auf Alliierte ein-

wirken.

Mittelfristig kann nukleare Deeskalation in Europa nur durch ein Ende der nuklearen Teil-

habe erreicht werden. Solange Kernwaffen in Deutschland stationiert sind, erhöhen sie 

das Eskalationsrisiko, sind mögliche Ziele für Angriffe und legitimieren die Stationierung 

von Kernwaffen in anderen Ländern. Deutschland sollte, gemeinsam mit den anderen  

NATO-Staaten, konkrete Beschlüsse zum Abzug fassen.

Schließlich darf der Krieg in der Ukraine den Fokus auf langfristige Aufgaben nicht verde-

cken. Eine dauerhaft friedliche Welt ist nur durch langfristige Abrüstung von Kernwaffen 

zu erreichen. Deutschland kann und sollte daher auch jetzt zuvor angefangene Schritte 

weitergehen. Ein Besuch beim ersten Staatentreffen des AVV sollte wie angedacht statt-

finden. Der Bundesregierung kommt eine besondere Rolle als Brückenbauerin zu: Zwischen 

Mitgliedern des AVV und des NVV, zwischen Kernwaffenstaaten und Nichtkernwaffen-

staaten sowie innerhalb der EU und der NATO. Durch weitere Vermittlung können Bedin-

gungen geschaffen werden, die langfristig Abrüstung möglich machen. Auch Investitionen 

in Bildung zu Abrüstung und breite Aufklärung über Kernwaffen sind dafür unerlässlich.

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine „abrüstungspolitische Offensive“ 

versprochen. Vieles ist anders, seit Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat. 

Eines ist jedoch weiterhin klar: Ein Nuklearkrieg kann nicht gewonnen und darf nicht ge-

führt werden. Daher sind zu jeder Zeit alle Chancen für eine Reduktion und Eliminierung 

nuklearer Risiken zu nutzen.
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